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Gemeindeverwaltung Gurmels
Schlösslistrasse 1
3212 Gurmels

Telefon 026 674 93 33
gemeinde@gurmels.ch
www.gurmels.ch

Öffnungszeiten
Montag bis Freitag
08.30 – 11.45 Uhr 
13.30 – 17.00 Uhr

 

 

Wichtige Telefonnummern 

• Kantonspolizei 117 
• Feuerwehr  118 
• Sanität 144 
• Rega 1414 
• Ambulanz Murten + Umgebung 026 672 95 10 
• Apotheke Gurmels 026 674 35 35 
• Ärzte:  
 Dr. med. dent. Milanovic Ivan  026 674 33 00 
 Localmed Ärztezentrum 026 674 93 22 
• Ärztlicher Notfalldienst  
 Seebezirk 0848 055 055 
• Fahrdienst PassePartout 026 672 11 88 
• Familienergänzende Betreuung: 
 Betreuung in Tagesfamilien 

des Seebezirks 079 912 84 93  
Kibe Kunterbunt Gurmels 026 505 20 90 
KITA Tiny World Cordast 077 520 32 98 

• Feuerwehr See, Administration 026 672 30 20 
• Kaminfeger, Etter Matthias 079 253 66 00 

• Kath. Pfarramt Gurmels 026 674 12 52 
• Mahlzeitendienst Gurmels 
 und Umgebung (Altersheim) 026 674 62 62  
• Mütter- und Väterberatung 
 des Seebezirks, Murten 026 670 72 72 
• Oberamt des Seebezirks 026 305 90 70 
• Polizeiposten Murten 026 305 90 60 
• RAV Murten 026 305 96 17 
• Ref. Kirchgemeinde Cordast 026 684 25 66 
• Soziale Dienste See, Murten 026 550 22 80  
• Spitex:    
 Standort Gurmels 026 674 60 10 
 Frau Petra Rohrbach, Gurmels 077 421 62 21 

Pflege Zuhause 
• Werkdienst Gurmels 026 505 14 14  
• Wildhut-Fischereiaufsicht: 
 Lacotte Virginie (Kreis 1) 079 635 17 59 
 Balmer Pascal (Kreis 11) 026 305 43 50 
• Zivilstandsamt des Kt. FR 026 305 14 17  
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Personelles 

Sprechstunde mit dem Gemeindepräsidenten 

Neuer Lernender beim Hausdienst 

Am 11. August 2025 wird Ilker Yün, wohnhaft in Murten, die Lehre als Unterhaltsprak-
tiker EBA mit Schwerpunkt Hausdienst beginnen. 
 
Wir heissen den neuen Lernenden herzlich willkommen und wünschen ihm viel Freu-
de und Erfolg während seiner Ausbildungszeit.  

Pensionierung Gertrud Wohlhauser, Raumpflegerin Schulanlage Liebistorf 

Gertrud Wohlhauser begann am 1. Januar 2007 ihre Tätigkeit als Raumpflegerin bei 
der Schulanlage in Liebistorf. Sie hat in den rund 18 1/2 Jahren die jeweiligen Haus-
warte tatkräftig und verantwortungsbewusst unterstützt. 
 
Sie hat die ihr anvertrauten Arbeiten stets mit hohem Pflichtbewusstsein und grosser 
Sorgfalt ausgeführt. 
 
Gertrud erreicht in diesem Jahr das Pensionsalter und wird Ende Juli in den wohlver-
dienten Ruhestand treten. Wir wünschen ihr dazu alles Gute. Wir danken Gertrud für 
ihren dauerhaften und grossartigen Einsatz zum Wohle der Schule. 
 

 Gemeinderat Gurmels 

Liebe Einwohnerinnen und Einwohner 
 
Wir erinnern an die Sprechstunden des Gemeindepräsidenten.  
Es können Anliegen aller Art besprochen werden. Eine Voranmeldung ist 
nicht nötig. 

 
Termine der Sprechstunden  
Montag, 25. August 2025 
Montag, 29. September 2025 
Montag, 27. Oktober 2025 
Montag, 24. November 2025 
Dezember 2025: KEINE Sprechstunde 
 
jeweils von 17.00 - 18.30 Uhr 
bei der Gemeindeverwaltung 
 
Ihr Gemeindepräsident 
Markus Wüstefeld 
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Informationen aus dem Gemeinderat und der Geschäftsleitung 
April – Juni 2025 

Der Gemeinderat resp. die Geschäftsleitung 
 
• wählt die nachfolgenden Personen ab dem Schuljahr 2025/26 in den Elternrat der Orientierungsschu-

le: Frau Evelyne Bertschy, Guschelmuth, Frau Cornelia Sturny Helfer, Kleinbösingen und Frau Aneta 
Dukova, Gurmels 

 Der Gemeinderat bedankt sich bei den austretenden Mitgliedern, Karin Lötscher-Wohlhauser und  
Valérie Lucy für die Einsätze in den vergangenen Jahren. 

 
• wählt Herrn David Aebischer, Gurmels ab dem Schuljahr 2025/26 in den Elternrat der Primarschule. 
 Der Gemeinderat bedankt sich beim austretenden Mitglied Marc Philipona für die geleisteten Arbeiten 

in den vergangenen Jahren. 
 
• berät und unterstützt die Stellungnahme des Freiburger Gemeindeverbandes zur Totalrevision des  

kantonalen Gesetzes über die Gemeinden. 
 
• erteilt den Auftrag für die Sanierungsarbeiten der Seestrasse, Kleingurmels an die Firma Gugger AG 

und die Sanierungsarbeiten der Strasse Bulliard, Cordast und am Grenzweg, Kleingurmels an die 
Firma Widmer AG. 

 
• erteilt eine positive Stellungnahme zur Übernahme des Patents G für Herr Kenan Anlas für die Pizza 

Blu GmbH in Gurmels. 
 
• lädt die Kommissionsmitglieder zum Ende der aktuellen Legislaturperiode zu einem Apéro am Don-

nerstag, 9. Oktober 2025 ein. Die Mitglieder haben eine persönliche Einladung erhalten. 
 
• nimmt mit Bedauern Kenntnis von der Kündigung von Frank Käser, Mitarbeiter Werkdienst, per  

30. Juni 2025. Wir bedanken uns bei Herrn Käser für den Einsatz und die geleisteten Arbeiten und 
wünschen ihm für die Zukunft alles Gute. 

 
• stellt Herrn Ilker Yün ab dem 11. August 2025 als Lernender Unterhaltspraktiker EBA beim Haus-

dienst an. 
 

Sommersitzungspause des Gemeinderates 

Der Gemeinderat wird vom  
 

9. Juli bis 25. August 2025  
 

eine Sitzungspause einlegen. 
 
Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Gemeindeverwaltung stehen 
Ihnen während den üblichen Schalteröffnungszeiten gerne zur Verfü-
gung.  
 
Besten Dank für Ihr Verständnis. 
 
Gemeinderat Gurmels 
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Schliessung der Mehrzweck- und Sporthallen 2025/26 

eBill – die digitale Rechnung 

 Verordnung des Staatsrates vom 18. Juni 2002 
über die Einsichtnahme in die Steuerregister 

 
• Die Register der ordentlichen Kantonssteu-

ern, die den Steuerbetrag des Einkommens und 
Vermögens der natürlichen Personen enthalten, 
liegen vom 1. September bis und mit 31. Ok-
tober 2025 in der Gemeindeverwaltung auf, 
wo sie von jeder Person, die im Kanton steuer-
pflichtig ist, eingesehen werden können. 

 
• Eingesehen werden können die Steuerregis-

ter für das Steuerjahr 2023. 
 
• Die Steuerregister der juristischen Personen 

können nicht eingesehen werden.  
 
• Die Register der Kantonssteuer enthalten die 

Vornamen, Namen und Adressen sowie den 
Steuerbetrag des Einkommens und Vermögens 
aller steuerpflichtigen Personen der Gemeinde, 
deren Veranlagung endgültig ist. 

• Auf schriftlichem oder telefonischem Weg 
kann keine Einsicht gewährt werden. 

 
• Die steuerpflichtigen Personen, welche die 

Register der kantonalen Einkommens- und 
Vermögenssteuer (Steuerkapitel) einsehen, 
haben dies mit ihrer Unterschrift zu bestäti-
gen. 

 
• Jede steuerpflichtige Person kann vom  

1. bis und mit 30. November 2025 von den 
Vornamen, Namen und Adressen der Perso-
nen, welche ihr persönliches Steuerkapital 
eingesehen haben, Kenntnis nehmen.  

 
• Für jede Einsichtnahme in die Register der 

kantonalen Einkommens- und Vermögens-
steuer (pers. Steuerkapitel) ist eine Gebühr 
von Fr. 8.00 pro Steuerkapitel zu bezahlen. 

Information über die Einsichtnahme in die Steuerregister 

Die Mehrzweck- und Sporthallen der Gemeinde Gurmels bleiben für Unterhalts- 
und Reinigungsarbeiten wie folgt geschlossen: 
 

• Montag, 7. Juli 2025 bis Sonntag, 10. August 2025 
(MZH Tribüne bereits ab Montag, 30. Juni 2025, 16.00 Uhr) 

• Samstag, 20. Dezember 2025 bis Sonntag, 4. Januar 2026 
 
Besten Dank für die Kenntnisnahme und Ihr Verständnis. 

Die Gemeinde Gurmels bietet allen steuer- und gebührenpflichtigen Personen die papier-
lose Rechnung an. 
 
Mit eBill erhalten Sie Ihre Rechnungen nicht mehr per Post oder E-Mail, sondern direkt im 
E-Banking. Mit wenigen Klicks Rechnungen prüfen und bezahlen, während Sie stets die 
vollständige Kontrolle behalten. 
 
Anmelden können Sie sich direkt im E-Banking Ihres Finanzinstituts mittels einer aktuel-
len oder vorgängigen Rechnungsnummer.  
 
Weitere Informationen zu eBill finden Sie unter www.ebill.ch. 
 
Bei Fragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung. 
 
Gemeindeverwaltung Gurmels 
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Informationen zu den Gemeinderatswahlen im Jahr 2025 

Abstimmungs- und Wahlkommission – Mitgliedersuche 

Am Sonntag, 9. Februar 2025 wurde die Fusionsvereinbarung zwischen den Gemeinden Gurmels 
und Ulmiz angenommen. Folglich finden am Sonntag, 9. November 2025 (1. Wahlgang) resp. am 
30. November 2025 (2. Wahlgang) vorgezogene Wahlen zur Gesamterneuerung des Gemeindera-
tes für die Legislaturperiode 2026 bis 2031 statt.  
 
Zu diesen Wahlen sind folgende Bestimmungen zu beachten: 
 
Für die Legislaturperiode 2026 bis 2031 besteht der Gemeinderat aus sieben Mitgliedern. Der Gemein-
derat setzt sich wie folgt zusammen:  
- Wahlkreis Gurmels 6 Sitze   
- Wahlkreis Ulmiz 1 Sitz  
 
Jede Partei oder Gruppierung in der Gemeinde Gurmels kann somit maximal 6 Kandidatinnen und 
Kandidaten auf ihre Wahlliste setzen. Die Kandidatinnen und Kandidaten müssen auf der Wahlliste mit 
Namen, Vornamen, Beruf, Geburtsjahr und Adresse aufgelistet werden. 
 
Die Gemeinderatswahlen erfolgen grundsätzlich nach dem Majorzsystem, sofern kein Gesuch um 
Durchführung nach dem Proporzsystem eingereicht wird. Dieses Gesuch ist bis spätestens am  
Freitag, 26. September 2025, 12.00 Uhr mit mindestens 20 Unterschriften von stimmberechtigen Per-
sonen der Gemeinde Gurmels bei der Gemeindeverwaltung einzureichen. 
 
Die Wahllisten müssen bis spätestens am Montag, 29. September 2025, 12.00 Uhr bei der Gemein-
deverwaltung eingereicht werden. Jede Liste muss mit mindestens 20 Unterschriften von stimmberech-
tigten Personen der Gemeinde Gurmels versehen sein. 
 
Bei Fragen zu den Gemeinderatswahlen steht Ihnen der Gemeindeschreiber Gabriel Schmutz gerne zur 
Verfügung. 

Die Abstimmungs- und Wahlkommission unterstützt die Gemeindeverwaltung bei der Durchführung von 
kantonalen und eidgenössischen Abstimmungen und Wahlen. Die Mitglieder dieser Kommission helfen 
bei der Auszählung von Abstimmungs- und Wahlresultaten mit. Diese Arbeit gewährleistet eine ord-
nungsgemässe und regelkonforme Auszählung.  
 
Sie müssen in Gemeindeangelegenheiten abstimmungsberechtigt sein (Schweizer Bürger:innen oder 
ausländische Staatsangehörige mit Aufenthaltsbewilligung C und mindestens 5 Jahre Wohnsitz im Kan-
ton Freiburg). 
 
Die Arbeitseinsätze finden an 3 bis 4 Sonntagen pro Jahr von ca. 8.30 Uhr bis ca. 13.30 Uhr statt und 
werden entschädigt. 
 
Möchten Sie gerne in der Abstimmung- und Wahlkommission mitwirken? 
Dann melden Sie sich bitte bei Herrn Gabriel Schmutz, Gemeindeschreiber, Telefon 026 674 93 38 

Energie- und Umweltkommission – Mitgliedersuche 

Die Energie- und Umweltkommission unterstützt den Gemeinderat in Fragen bezüglich Energiepolitik 
und Umweltschutz. 
 
Die Gemeinde Gurmels ist auf der Suche nach neuen Mitgliedern für die Energie- und Umweltkommissi-
on.  
 
Bei Interesse melden Sie sich bitte bei Gemeinderat Daniel Volken, Mail: daniel.volken@gurmels.ch. 
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Bewilligte Baugesuche 

Cordast 
Friedli Brigitte Am Rotsch 15A  
 Aufstellen Aussen-Whirlpool auf Betonplatte, beheizt durch Wärme-
 pumpe 
 
Parchet Mickael und Fanny Scheidweg 32  
 Anbau unbeheizter Windfang und Abstellraum, Einbau von zusätz-
 lichen Fensterflächen in den Hausfassaden 
 
Stettler Luzia Bulliard 95  
 Neubau Pferdestall mit 2 Boxen, Auslaufflächen und Stützmauern 
 
Swisscom (Schweiz) AG Spielacher 21e  
 Umbau der bestehenden Mobilfunkanlage für Swisscom (Schweiz)  
 AG mit neuem Mast und neuen Antennen (adaptiv 5G) an neuem 
 Standort / Rückbau bestehender Mast 
 
Gurmels 
Bäriswyl Franz und Heidi Sonneckstrasse 18  
 Wechsel Heizsystem: Ausserbetriebnahme Elektrospeicherheizung
 Neuinstallation Wärmepumpe Luft/Wasser aussen aufgestellt 
 
Benninger Markus Lindenweg 26  
 Wechsel Heizsystem: Ausserbetriebnahme Ölheizung,  
 Neuinstallation Wärmepumpe Luft/Wasser aussen aufgestellt 
 
Gemeinde Gurmels Hauptstrasse  
 Erstellen Schikane beim Fussgängerstreifen Fussballplatz 
 
Morina Mergime und Egzon  Sodgässli 7 + 5a  
 Projektänderung zu Baubewilligung Nr. 2022-4-00753-O  
 Neubau Mehrfamilienhaus mit 5 Wohnungen: Neu ohne Unterge-
 schoss, Neubau Carport 
 
Oswald Dania Jurablick 4  
 Wechsel Heizsystem: Ausserbetriebnahme Ölheizung,  
 Neuinstallation Wärmepumpe mit Erdwärmesonde 
 
Rossier Yannick und  Lindenweg 9 
Rossier Alexis Abbruch Gartenhaus / Neubau Geräteraum, gedeckter Sitzplatz, 
 Stützmauer und Sichtschutzwand / Wechsel Heizsystem: Ausser-
 betriebnahme Ölheizung, Neuinstallation Wärmepumpe Luft/
 Wasser aussen aufgestellt 
 
Steck Christian Brunnenweg 6  
 Errichtung einer freistehenden Pergola 
 
Zollet Unternehmungen AG Peitschmatte 12  
 Erstellen eines Retentionsbeckens 
 
Zwahlen Reinhard Brunnenweg 7A 
 Neubau Wohnhaus mit Umbau Garage, Heizung mit Wärmepumpe
 Luft/Wasser innen aufgestellt, Photovoltaikanlage, Aussenpark-
 plätze 
 
Guschelmuth 
Etter Laura und Philippe Kleinguschelmuth 17  
 Installation Photovoltaikanlage auf Wohnhausdach 
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Bewilligte Baugesuche – Fortsetzung 

Guschelmuth 
Obrist Olivier und Joëlle Bouley 62  
 Wechsel Heizsystem: Ausserbetriebnahme Ölheizung,  
 Neuinstallation einer Pelletheizung 
 
Kleingurmels    
Iorio Antonio Chasseralstrasse 28  
 Erstellen Stützmauer und Einfriedung 
 
Liebistorf 
Clerc Charlotte und Alfons Schallenbergacher 51  
 Aufstellen Sichtschutzwand 
 
Rindlisbacher René und Fabienne Schallenberg 17  
 Verbreiterung Vorplatz, Stützmauern 
 
Schorro Marius Gurt 47  
 Wechsel Heizsystem: Ausserbetriebnahme Ölheizung,  
 Neuinstallation Wärmepumpe Luft/Wasser aussen aufgestellt 
 
Tufarolo Gabriela Nicole Schallenbergacher 6b  
 Neubau Zufahrt / Abänderung bestehender Unterstand 
 
Monterschu  
Dallago Michael Monterschu 90  
 Energetische Sanierung der Fassaden, Instandsetzung durch neue 
 Holzverkleidung 
 
Wallenbuch   
Birbaum Valentin und  Murtenstrassse 
Birbaum Alexej Anlegen von zwei Amphibienbiotopen zur Förderung gefährdeter 
 Amphibienarten 

Problematik mit zerrissenen und unsachgemäss entsorgten Kehrichtsäcken 

 Aufgrund vermehrter Reklamationen aus der Bevölkerung bit-
ten wir Sie eindringlich, die Kehrichtsäcke erst am Abfuhr-
tag bis 7.00 Uhr und nicht bereits am Vorabend an dem dafür 
vorgesehenen Sammelplatz zu deponieren. 

 
 Werden die Kehrichtsäcke zu früh 

rausgestellt, besteht die Gefahr, dass 
diese während der Nacht von Wild-
tieren und Hauskatzen aufgerissen,  

zerwühlt und der Abfall weit verstreut wird. Dies führt unweigerlich zu grossflächi-
gen Verunreinigungen und aufwendigen Reinigungseinsätzen durch die Werk-
dienstmitarbeitenden. 
 
Es werden auch immer wieder Kehrichtsäcke ohne entsprechende Gebühren-
marke deponiert und folglich von der Kehrichtabfuhr stehen gelassen. Wir bitten 
Sie, den Abfall sachgemäss zu entsorgen. Wir danken für Ihre Mitarbeit und Ihr 
Verständnis. 
Gemeindeverwaltung und Werkdienst Gurmels (Fotoquelle: Werkdienst)  
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Bewilligte Baugesuche 
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Sachgemässe Kompostierung 

In der letzten Zeit sind bei der Gemeindeverwaltung Gurmels vermehrt Reklamationen im Zusammen-
hang mit unsachgemäss angelegten Komposthaufen und dadurch angelockten Wildtieren eingegangen. 
 
Mit den nachfolgenden Informationen machen wir Sie auf eine sachgemässe Kompostierung aufmerk-
sam: 
 
Wie kann ich vermeiden, dass Wildtiere in Siedlungen gelockt werden?  
Ein Kompost oder ein Abfallsack ist oft ein Anziehungs- und Treffpunkt für 
Wildtiere. Hirsche, Rehe, Füchse und Co. tun sich gütlich am Grüngut und an 
den Rüstabfällen aus der Küche, wenn die natürliche Nahrung knapp wird. 
Konflikte lassen sich ganz einfach vermeiden. 
 
Richtig kompostieren  
Ein fachgerechter Kompost verrottet rasch. Das vermindert die Gefahr, dass der Komposthaufen zur 
Futterquelle für Wildtiere wird. Die klassische Kompostierung besteht aus zwei Schritten. Der Frisch-
kompost wird in einem Behälter gesammelt, in welchem er bereits teilweise verrottet. Danach wird der 
Kompost meist in eine Miete oder einen zweiten Behälter umgesetzt. Hier reift er und wird zu Fertigkom-
post. Wichtig ist, dass der Kompost gegen Nässe und Austrocknen geschützt ist. Zudem wird der Kom-
post regelmässig umgesetzt, denn der Abbau verbraucht viel Sauerstoff. So verrottet das Kompostma-
terial rasch. Im Handel sind auch wildtiersichere Mehrkammersysteme erhältlich, welche wildtiersicher 
sind. 
 
Wildtiersichere Abdeckung  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Wichtig ist, dass ein Kompostbehälter robust gebaut und abgedeckt ist. Wildtiere gelangen so nicht ans 
vermeintliche Futter. Bewährt haben sich geschlossene Kompostbehälter aus Kunststoff oder Holz. Sie 
können gekauft oder selbst gebaut werden. Auch Kompostgruben, offene Kompostkisten oder Sammel-
gitter sollen abgedeckt werden; ein Holzdeckel eignet sich ideal dazu. Dieser kann zusätzlich mit einem 
Stein beschwert werden. Bei einem Sammelgitter aus Metall empfiehlt sich zusätzlich eine Ummante-
lung mit einem Mistvlies. Auch die Kompostmiete wird zum Schutz vor dem Wild abgedeckt. Ideal ist ein 
Mistvlies. Das Vlies wird am besten mit Zeltheringen befestigt oder mit Steinen genügend beschwert. In 
Waldnähe kann eine Umzäunung hilfreich sein. 
 
Wir danken Ihnen für Ihre Mithilfe. 
 
Gemeindeverwaltung Gurmels 
 
(Quelle: https://stop-fuetterung.ch) 
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Sommer, Sonne, Nachhaltigkeit – ganz ohne Jetlag und Strandgedränge  

Die Sommerzeit ist für viele die schönste Zeit des Jahres – sei es beim Reisen, Entdecken oder einfach 
beim Entspannen. Gleichzeitig bietet sie eine wunderbare Gelegenheit, auch beim Ferien machen auf 
unsere Umwelt zu achten. In diesem Beitrag zeigen wir Ihnen, wie nachhaltiges Reisen und „Ferien zu-
hause“ nicht nur Sinn machen, sondern auch richtig Freude bereiten können – ganz ohne Stress, Leis-
tungsdruck oder Fernweh. 
 
Ferienstress adé – Entschleunigen statt durchplanen 
Oft beginnt der Stress nicht erst im Alltag, sondern schon bei der Ferienplanung: Wohin fahren, wie hin-
kommen, was kostet das alles und ist für jeden etwas dabei? Nicht zu vergessen der subtile Druck, die 
„perfekten“ Ferienfotos in sozialen Medien zu teilen – möglichst exotisch, möglichst besonders. Dabei 
geht im hektischen Planen und Vergleichen schnell verloren, worum es eigentlich geht: echte Erholung. 
Wer sich für eine bewusst einfache, regionale oder nachhaltige Ferienform entscheidet, kann dem ent-
kommen. Und das lohnt sich doppelt: Weniger Aufwand, weniger Kosten – aber kein bisschen we-
niger Erholung. 
 
Lokal ist das neue exotisch 
Unsere Region bietet zahlreiche Möglichkeiten, um die freien Tage genussvoll und naturnah zu verbrin-
gen. Ob eine gemütliche Velotour entlang der zahlreichen Bäche und Flüsse, eine Wanderung in den 
Freiburger Alpen, im Jura oder ein erfrischender Badetag an einem der regionalen Seen – oft liegen die 
schönsten Erlebnisse direkt vor der eigenen Haustür. 
Auch unbekanntere Ecken lohnen sich: Wie wäre es mit einem Ausflug in ein Ihnen bisher unbe-
kanntes Nachbardorf, zu einem versteckten Aussichtspunkt oder einem kleinen Naturreservat? Unsere 
Region ist reich an Überraschungen – man muss sie nur entdecken. Ein weiterer Vorteil: Wer zuhause 
Ferien macht, spart CO2, schont das Reisebudget und unterstützt lokale Anbieter. Warum nicht einmal 
einen Hofladen oder das kleine Café im Nachbardorf besuchen oder den eigenen Garten zur Erho-
lungsoase machen? Die versteckten Juwelen der Umgebung sind oft die schönsten. Vielleicht ent-
decken Sie diesen Sommer einen Ort, den Sie Ihr ganzes Leben übersehen haben? 
 
Zug statt Flug – das Abenteuer beginnt im Bahnhof 
Natürlich darf es auch mal weiter weg gehen. Aber wie wär’s mit einer klimafreundlichen Reise mit dem 
Zug? Der Nachtzug ans Meer, eine Fahrt durchs Tessin oder eine Wanderwoche im Wallis – wer Bahn 
statt Flug wählt, sieht mehr, spart CO2 und kommt meist entspannter an. Bonus: Kein Stau, kein Check-
in, kein Gepäckchaos. Die Schweiz ist mit ihrem dichten Bahn- und Busnetz ein Paradebeispiel für um-
weltfreundliche Mobilität. Und ganz ehrlich: Es muss nicht immer der Flug an einen überfüllten 
Strand sein. Auch unsere regionalen Badestellen bieten an heissen Tagen das richtige Feriengefühl – 
ganz ohne Gedränge und Jetlag. 
Tipp: Informieren Sie sich über Spezialangebote wie den „Interrail Global Pass“ für europäische Zug-
reisen oder nutzen Sie die vielfältigen Sparbillette und Tageskarten der SBB. 
 
Fotowettbewerb: Urlaub ohne Filter – so sieht’s bei mir aus 
Wer sagt, dass nachhaltige Ferien langweilig sind? Wir suchen Ihre kreativsten, bewusstesten, vielleicht 
auch witzigsten Ferienfotos aus dem Sommer 2025 – ganz egal, ob aus dem Garten, vom Balkon oder 
aus dem Zugabteil mit Picknickkorb. 
Mitmachen ist einfach: 

• Schicken Sie bis zum 31. August 2025 ein Foto Ihres Ferienerlebnisses. 
• Ob Picknick ohne Plastik, Velo-Ausflug, selbstgebasteltes Planschparadies oder digitaler Detox im 

Grünen – alles ist willkommen. 
• Die besten Bilder erscheinen im nächsten Mitteilungsblatt und die Gewinnerinnen und Gewinner er-

halten kleine, feine Preise aus der Region. 
 
Einsendungen an: daniel.volken@gurmels.ch oder als Brief an die Gemeindeverwaltung (Bitte jeweils 
mit Name, Wohnort und kurzer Bildbeschreibung) 
 
Wir freuen uns auf Ihre Einsendungen und wünschen Ihnen einen genussvollen, bewussten und stress-
freien Sommer! 

Energie- und Umweltkommission 
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Einreichung eines Patents K – Information an die Vereine und Veranstalter 

Sommerzeit und Lärmbelästigungen 

Wir erinnern die Vereine und Veranstalter, dass ab sofort Gesuche für eine temporäre Veranstaltung 
(Patent K) online eingereicht werden sollten. Mit dem nachstehenden QR-Code gelangen Sie auf die 
Website des Kantons Freiburg für weitere Informationen und zum Online-Formular:  
 
 
 
 
 
 
Wenn die Gemeinde Gurmels nicht Grundeigentümerin der genutzten Lokalität ist, muss ein schriftliches 
Einverständnis der Grundeigentümerin/des Grundeigentümers eingefordert werden. Dieses Dokument  
muss beim Online-Formular hochgeladen werden. 
  
Das Gesuch für ein Patent K muss mindestens 60 Tage vor dem Anlass eingereicht werden. Die-
se Frist muss zwingend eingehalten werden, damit die Gemeinde und das Oberamt das Gesuch behan-
deln kann. Ein vollständiges Gesuch garantiert eine schnellstmögliche Bearbeitung und vermeidet Nach-
fragen, die das Verfahren verzögern könnten. Besten Dank für Ihre Kenntnisnahme. 

Mit Rücksichtnahme und Toleranz ersparen Sie sich viel Ärger! 
 
Immer wieder, und gerade während der Sommerzeit, erhalten Gemeinden, Polizei und Oberamt Rekla-
mationen und Klagen wegen übertriebenen Lärmbelästigungen. Damit verbundenen Ärger und nachbar-
schaftliche Auseinandersetzungen können Sie sich mit etwas Rücksichtnahme einerseits und Toleranz 
andererseits ersparen. In diesem Sinne laden wir die Bevölkerung ein, insbesondere die nachfolgenden 
Punkte zu beachten:  
 
Rasenmähen 
Vermeiden Sie es, frühmorgens, während der Essenszeiten und spätabends das Ruhebedürfnis Ihrer 
Nachbarn zu strapazieren. Gewähren Sie Ihrem Rasenmäher-Roboter in der Nacht eine Ruhepause. 
Empfohlene Zeiten zum Rasenmähen: 
Montag - Freitag 08.00 bis 12.00 Uhr und 13.00 bis 19.00 Uhr 
Samstag 09.00 bis 12.00 Uhr und 13.00 bis 17.00 Uhr 
Sonn- und Feiertage Ruhetag 
 
Radio- und TV-Lautstärke 
Zwingen Sie die von Ihnen bevorzugte Musikrichtung den Personen in Ihrer Umgebung nicht durch über-
triebene Lautstärke auf; auch nicht unterwegs im Auto. 
 
Motorfahrzeuge 
Mit dosiertem Gasgeben – namentlich in Wohngegenden – schonen Sie nicht nur die Ohren der Mitmen-
schen, sondern auch „den Tiger in Ihrem Tank“ und – wer weiss? – vielleicht auch eine saftige Busse 
wegen übersetzter Geschwindigkeit! 
 
Hochzeits-, Geburtstagsschiessen, Feuerwerke 
Es ist Mode (oder Unmode?) geworden, zu jeder möglichen Nachtzeit der halben oder gar der ganzen 
Gemeinde mit Feuerwerken oder Geschosskörpern aller Art mitzuteilen, dass man Grund zum Feiern 
hat. Nehmen Sie auch bei solchen Anlässen ein Minimum an Rücksicht auf Ihre Nachbarschaft. Beach-
ten Sie dabei auch die angegebenen Sicherheitsvorschriften bezüglich Unfall- und Feuergefahr (Kinder!). 
Zudem möchten wir darauf hinweisen, dass der Erwerb und Abbrand der Feuerwerkskategorie 4 (grosse 
Batterien und Kombinationen) bewilligungspflichtig ist. Ein entsprechender Antrag ist vom Gesuchsteller 
mindestens 14 Tage vor dem Anlass an die Kantonspolizei zu adressieren. Der Abbrand von Feuerwer-
ken der Kategorie 1-3 bleibt bewilligungsfrei. Bitte beachten Sie ebenfalls, dass Feuerwerke aufgrund 
von anhaltender Trockenheit zeitweilig verboten sein können. 
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Sommerzeit und Lärmbelästigungen – Fortsetzung 

1. Augustfeuer und -knallkörper 
Das Anzünden von 1. Augustfeuern und Abfeuern von Feuerwerkskörpern ist vom Nationalfeiertag nicht 
wegzudenken. Viele Mitmenschen würden aber gerne darauf verzichten, dass diese „Schiessereien“ den 
1. August schon eine Woche zum Voraus ankündigen und die Tage danach in Erinnerung rufen. Wir bit-
ten darum die Eltern, auch ihre Kinder anzuhalten, Raketen und Knallkörper am 1. August bzw. am  
31. Juli abzufeuern. Ihre Haustiere und die Tiere in freier Natur wüssten dies sicher auch zu schätzen. 
Bitte beachten Sie auch hier, dass das Anzünden von 1. Augustfeuer und das Abfeuern von 
Feuerwerkskörpern aufgrund von anhaltender Trockenheit verboten sein können. 
 
Organisation von öffentlichen Festanlässen 
Öffentliche Festanlässe sind für die unmittelbar betroffenen Anwohnerinnen und Anwohner jeweils mit 
Lärmimmissionen verbunden. Nehmen Sie als Organisatoren auf deren Bedürfnisse Rücksicht, ins-
besondere bezüglich Nachtruhe. Als Festveranstalter tragen Sie auch Verantwortung für das (Lärm)
Verhalten der Festbesucher. Vergessen Sie nicht, die Nachbarschaft über Ihren Anlass und damit ver-
bundene mögliche Unannehmlichkeiten zu informieren. Vielleicht ist sogar eine Einladung zu einem Gra-
tisdrink angebracht! 
 
Ausserordentlicher und unvermeidbarer Lärm 
Sollten Sie einmal ausserordentlichen Lärm (fast) nicht vermeiden können, dann informieren Sie doch 
frühzeitig Ihre Nachbarn; sie werden sich sicher mit der notwendigen Nachsicht erkenntlich zeigen. 
 
Toleranz 
Gewiss müssen Sie nicht jede Form von Lärmbelästigungen hinnehmen. Dennoch ist je nach Situation 
auch ein bisschen Toleranz angebracht. Eine kurzfristige, nicht andauernde und massvolle Lärmbeein-
trächtigung ist sicher lebenslangen Nachbarstreitigkeiten vorzuziehen. Und vergessen Sie nicht, auch 
Sie könnten einmal – gewollt oder ungewollt – verantwortlich für übermässigen Lärm sein. 
 
Leider wird der Lärmproblematik nicht in jedem Fall mit Rücksicht und Toleranz Rechnung getragen. Je 
nach Situation muss der Lärmbelästigung auch mit rechtlichen Mittel begegnet werden, dies insbesonde-
re wenn die Nachtruhe der Bevölkerung massiv gestört wird. Darum soll hier auch auf entsprechende 
Rechtsgrundlagen verwiesen werden: 
 
• Zivilgesetzbuch (ZGB) 

Art. 684 des ZGB verbietet  schädliche und je nach Situation nicht gerechtfertigte Einwirkungen u. A. 
in Form von Lärm. 

 
• Umweltschutzgesetz (USG) 

Art. 61 USG sieht vor, dass Übertretungen gegen Emissionsbegrenzungen und Schallschutzmass-
nahmen (also auch gegen Lärm) mit Busse bestraft werden. 

 
• Schall- und Laserverordnung (SLV) 

Art. 5 SLV bestimmt: „Wer Veranstaltungen durchführt, muss die Schallemissionen so weit begren-
zen, dass die von der Veranstaltung erzeugten Immissionen den Stundenpegel von 93 dB(A) wäh-
rend der gesamten Veranstaltungsdauer nicht übersteigen“. 

 
• Einführungsgesetz zum Strafgesetzbuch (EGStGB) 

Gemäss Art. 12 lit. A EGStGB wird mit Busse bestraft, wer durch Unordnung oder Lärm die öffentli-
che Ruhe stört. 

 
Personen, die sich in diesem Sinne in ihrer Ruhe wirklich beeinträchtigt fühlen, empfehlen wir, mit den 
Lärmverantwortlichen das Gespräch zu suchen. Wird auf diesem Weg kein Einvernehmen gefunden, 
kann bei der Polizei Anzeige erstattet werden.  
 
Im Namen Ihrer Nachbarschaft danken wir Ihnen für Ihr Verständnis. 
 
Gemeinderat Gurmels 
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Einreichung eines Patents K – Information an die Vereine und Veranstalter 

Sommerzeit und Lärmbelästigungen 
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Montag - Freitag 08.00 bis 12.00 Uhr und 13.00 bis 19.00 Uhr 
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Mit dosiertem Gasgeben – namentlich in Wohngegenden – schonen Sie nicht nur die Ohren der Mitmen-
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Schul-  und Ferienkalender 2025/26  

Schulfrei sind ausserdem: 
Freitag 1. Mai 2026 Maisingen 
Freitag 5. Juni 2026 Brücke nach Fronleichnam 
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Pilzkontrolle 2025 

Öffnungszeiten Pilzkontrollstelle  
 
Vom 31.08.2025 bis 16.11.2025; jeden Sonntag von 17.30 - 18.30 Uhr 
 
Kontrollen ausserhalb der offiziellen Öffnungszeiten nur nach Vereinbarung  
(Telefon 079 734 13 74, abends) 
 
Ort: Schulhaus Cordast (Erdgeschoss Office Mehrzweckhalle), Dorfstrasse 48, 
1792 Cordast; Parkmöglichkeiten unterhalb der Mehrzweckhalle 
 
Pilzkontrolleur: Benjamin Käser, Kapellematte 7, 1792 Cordast 

Kluger Rat – Notvorrat 

Im Rahmen der nationalen Notvorrats-
Kampagne hat das Bundesamt für wirt-
schaftliche Landesversorgung (BWL) seine 
Broschüre zu diesem Thema aktualisiert. 
Diese neue Version enthält QR-Codes, die 
den Zugang zum Notvorrats-Rechner so-
wie zum Lehrvideo erleichtern. Zudem 
wurde der Inhalt komprimiert, um die Nut-
zung zu optimieren.  
 
Ein ausreichender Notvorrat ermöglicht es 
Haushalten, sich während einiger Tage 
selbst zu versorgen. Dies reduziert den 
Druck auf die lokalen Infrastrukturen und 
erleichtert den Behörden die Bewältigung 
von Notlagen.  
 
Die Broschüre ist in digitaler Form auf der 
Website des BWL abrufbar  
https://www.bwl.admin.ch/de/kluger-rat-
notvorrat 
 
oder  
 
auf unserer Website unter:  
Verwaltung/Publikationen „BWL - Kluger 
Rat Notvorrat“ 
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bfu Sicherheitstipp – Sichere Kindheit 
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Polysportcamp in Gurmels 

Bundesfeier 2025 
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Polysportcamp in Gurmels 

Bundesfeier 2025 
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Veranstaltungskalender Juli – Oktober 2025 

Den aktuellen Veranstaltungskalender finden Sie auch auf der Website www.gurmels.ch. 

Datum Anlass Lokalität Organisator 
02.07.2025 
11:45 Uhr 

Generationentisch Gemeinschaftszentrum 
Cordast 

Reformierte Kirchgemeinde 
Cordast 

18.07.2025 
18:00 Uhr 

Pumpifest Zivilschutzanlage  
Liebistorf 

VFDL Verein Freunde Dorf-
feuerwehr Liebistorf 

26.07.2025 - 
27.07.2025 

Pferdesporttage Allmend Gurmels Pferde-, Fahr- und Sport-
freunde des Seebezirkes 

28.07.2025 - 
01.08.2025 

Polysportcamp Gurmels Mehrzweckhalle  
Tribüne Gurmels 

MS Sports AG 

01.08.2025 
19:00 Uhr 

Bundesfeier Wiese zwischen Mon-
terschuwald und Be-
trieb Daniel Glauser 

Jugendverein Cordast-
Guschelmuth 

11.08.2025 - 
27.08.2025 

Ferienpass 2025 Div. Lokalitäten in und 
um Gurmels 

Ferienpass Gurmels 

13.08.2025 
18:00 Uhr 

2. Obligatorisch-Schiesstag 
Gurmels 

Schiessstand Gurmels Schützengesellschaft  
Gurmels 

17.08.2025 
10:00 - 13:00 Uhr 

Brunch Pfarrschür Gurmels Cäcilienverein Gurmels 

19.08.2025 
11:45 Uhr 

Generationen-Mittagstisch Pfarrschür Gurmels Gemeinde Gurmels 

22.08.2025 - 
23.08.2025 

Garage Sounds Festival Monterschu 114 OK Garage Sounds  
Festival 

25.08.2025 
17:00 - 18:30 Uhr 

Sprechstunde des Gemeinde-
präsidenten 

Gemeindeverwaltung 
Gurmels 

Gemeinde Gurmels 

27.08.2025 
18:00 Uhr 

2. Obligatorisch-Schiesstag 
Cordast 

Schiessstand Cordast Schützengesellschaft 
Cordast-Burg-Guschelmuth 

29.08.2025 
18:00 Uhr 

2. Obligatorisch-Schiesstag 
Liebistorf 

Schiessstand Liebistorf Schützengesellschaft  
Liebistorf-Kleinbösingen-
Wallenbuch 

03.09.2025 
11:45 Uhr 

Generationentisch Gemeinschaftszentrum 
Cordast 

Reformierte Kirchgemeinde 
Cordast 

05.09.2025 
16:45 - 19:45 Uhr 

Blutspenden Aula OS Gurmels Samariterverein Gurmels 

16.09.2025 
11:45 Uhr 

Generationen-Mittagstisch Pfarrschür Gurmels Gemeinde Gurmels 

28.09.2025 Abstimmung Gemeindeverwaltung 
Gurmels 

Gemeinde Gurmels 

29.09.2025 
17:00 - 18:30 Uhr 

Sprechstunde des Gemeinde-
präsidenten 

Gemeindeverwaltung 
Gurmels 

Gemeinde Gurmels 

01.10.2025 
11:45 Uhr 

Generationentisch Gemeinschaftszentrum 
Cordast 

Reformierte Kirchgemeinde 
Cordast 

04.10.2025 
09:00 - 16:00 Uhr 

Kilbi-Märit Dorfplatz Gurmels OK Kilbi Märit 

14.10.2025 
11:45 Uhr 

Generationen-Mittagstisch Pfarrschür Gurmels Gemeinde Gurmels 

25.10.2025 
11:00 - 22:00 Uhr 

Pizza Tag Pfarrschür Gurmels  Schützengesellschaft  
Gurmels 

27.10.2025 
17:00 - 18:30 Uhr 

Sprechstunde des Gemeinde-
präsidenten 

Gemeindeverwaltung 
Gurmels 

Gemeinde Gurmels 
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Mitteilungen der Vereine 

 
Kilbi-Märit Gurmels: Im Jahr 2025 wiederum Alle an unsere Kilbi!  
 
 
Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger 
 
Am Samstag, 4. Oktober 2025 findet auch dieses Jahr wieder der bekannte und geniale Kilbi-Märit im 
Dorfzentrum von Gurmels statt. Nachdem wir alle im 2024 zum 25. Mal unseren Märit organisieren durf-
ten und damit ein silbernes Jubiläum feiern konnten, geht es auch im 2025 weiter. 
 
Der Kilbi-Märit findet im 2025 im gewohnten Rahmen im Dorfzentrum von Gurmels statt.  
Das OK des Kilbi-Märits Gurmels freut sich enorm, dass im Jahr 2025 wiederum die gesamte Region 
Gurmels an diesem Jahrmarkt vertreten sein wird: die Vereine, Gewerbetreibende, Landwirte, Hobby-
künstler und auch ganz einfach Private werden anwesend sein, um ihre Aktivitäten und anderes mehr 
vorzustellen, Produkte zu verkaufen oder auch um ihr Kilbi-Animationsprogramm zu präsentieren. Auch 
die Jugendmusik wird wieder im Saal der Alterswohnungen für die Kinder das Ausprobieren von Instru-
menten anbieten. Das wird wiederum viel Spass machen. Natürlich fehlen auch die verschiedenen kuli-
narischen Stände mit reichhaltigen Angeboten an Ess- und Trinkwaren nicht. 
 
Darum auch dieses Jahr das Motto: Freunde und Bekannte treffen! 
 
Tausende von Besucherinnen und Besuchern aus Nah und Fern haben dem Kilbi-Märit in den letzten  
25 Jahren die Ehre erwiesen. Das OK ist überzeugt, dass alle Besucherinnen und Besucher auch dieses 
Jahr unsere Aussteller unterstützen werden. Die Attraktion sind natürlich nebst den Ausstellern/Innen die 
Besucher und Besucherinnen. Jedermann ist in Gurmels anzutreffen, deshalb hat das OK unter der Lei-
tung von Präsident Lukas Heinzelmann auch dieses Jahr den Gedanken von Guy de Maupassant sich 
auf die Fahne geschrieben: „Es sind die Begegnungen mit Menschen, die das Leben lebenswert ma-
chen“.  
 
Schliesslich präsentiert das OK - wie alle Jahre - auch im 2025 ein wahnsinnig gutes Programm auf der 
Kulturbühne. Die Künstler, unter anderem die Jugendmusik und die Musikgesellschaft Gurmels, werden 
auftreten; dazu finden Tanzvorstellungen der Jazz-Dance Gruppe TSV Gurmels statt und das Kasperli- 
theater der JuBla Gurmels hat mehrere Aufführungen. Zwischendurch fliegen die wagemutigen Kunsttur-
ner und die Geräteturnerinnen des TSV Gurmels durch die Luft und vieles andere mehr……. Es wird wie-
derum allerhand los sein in Gurmels! Treffpunkt: Samstag, 4. Oktober von 09.00-16.00 Uhr am grossen 
Kilbi-Märit im Zentrum von Gurmels. 
 
Das OK ist überzeugt, dass alle Besucherinnen und Besucher den Plausch haben werden. Besten Dank.  
 

Odilo Bürgy 
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Kilbi-Märit Gurmels: Im Jahr 2025 wiederum Alle an unsere Kilbi!  
 
 
Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger 
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Schliesslich präsentiert das OK - wie alle Jahre - auch im 2025 ein wahnsinnig gutes Programm auf der 
Kulturbühne. Die Künstler, unter anderem die Jugendmusik und die Musikgesellschaft Gurmels, werden 
auftreten; dazu finden Tanzvorstellungen der Jazz-Dance Gruppe TSV Gurmels statt und das Kasperli- 
theater der JuBla Gurmels hat mehrere Aufführungen. Zwischendurch fliegen die wagemutigen Kunsttur-
ner und die Geräteturnerinnen des TSV Gurmels durch die Luft und vieles andere mehr……. Es wird wie-
derum allerhand los sein in Gurmels! Treffpunkt: Samstag, 4. Oktober von 09.00-16.00 Uhr am grossen 
Kilbi-Märit im Zentrum von Gurmels. 
 
Das OK ist überzeugt, dass alle Besucherinnen und Besucher den Plausch haben werden. Besten Dank.  
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